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1.  ANLASS UND ZIELSETZUNG 

 

Die Gemeinde Eberstadt möchte mit der Bebauungsplan „Mühlweinberge, IV. Teil“ eine innerörtliche Fläche im 

Nordosten von Eberstadt planerisch zur Wohnbebauung vorbereiten. Dabei erfolgen Eingriffe in eine extensiv 

genutzte Grünfläche mit einzelnen Obstbäumen sowie eine Böschung mit Gebüsch und Ruderalvegetation mit 

offenen Bodenstellen.   

Diese Strukturen stellen potentielle Lebensräume europarechtlich und national streng geschützter Arten dar. 

Zur Bewertung des Eingriffs in den Naturhaushalt im Zuge des Genehmigungsverfahrens ist eine spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erforderlich, mit deren Erstellung Herr Dipl.-Biol. Dieter Veile (Obersulm) 

beauftragt wurde. Während aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen das Vorkommen vieler streng ge-

schützter Tierarten ausgeschlossen werden konnten, mussten hingegen Vögel sowie europarechtlich ge-

schützte Vertreter von Reptilien und Schmetterlingen untersucht und artenschutzrechtlich bewertet werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen und deren artenschutzrechtliche Bewertung sind im vorliegenden Bericht 

dargestellt, der aufgrund einer Plangebietsänderung mit der vorliegenden Fassung aktualisiert wurde. 

 

2.  RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

 

Auf europäischer Ebene gelten die artenschutzrechtlichen Vorgaben der „Richtlinie des Rats vom 21. Mai 

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ oder „Flora-

Fauna-Habitat-Richtlinie“ (92/43/EWG FFH-RL) sowie die „Richtlinie des Rats vom 02. April 1997 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten“ oder „EU-Vogelschutzrichtlinie“ (2009/147/EG VS-RL). Diese Vorga-

ben wurden durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 01.03.2010 in unmittelbar geltendes Bun-

desrecht umgesetzt. Aufgrund der Zugriffsverbote und Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5 und 6 ergibt sich für 

Planvorhaben, durch die Verbotstatbestände erfüllt werden könnten, die Anforderung, eine Spezielle Arten-

schutzrechtliche Prüfung zu erstellen. 

Grundsätzlich gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG für alle besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. alle 

streng geschützten Tierarten und die europäischen Vogelarten. Nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG beziehen 

sich die artenschutzrechtlichen Bestimmungen bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und 

Landschaft und nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 

Satz 1 BNatSchG auf die europäisch geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie die europäi-

schen Vogelarten nach der VS-RL. Zeichnet sich für diese Artengruppen durch ein Vorhaben die Erfüllung 

von Verbotstatbeständen ab, so kann zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung § 45 Abs. 7 BNatSchG zur 

Anwendung kommen.  

Alle weiteren Tier- und Pflanzenarten sind ebenso als Bestandteil des Naturhaushalts im Rahmen der Ein-

griffsregelung, gegebenenfalls mit besonderem Gewicht in der Abwägung oder auch nach anderen Rechts-

grundlagen (z.B. Belang i. S. d. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB) zu berücksichtigen. Dabei ist der Hinweis in § 44 

Abs. 5 Satz 2 BNatSchG zu beachten, dass (außer Vogelarten und „FFH-Arten“) solche Arten betroffen sind, 

die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind. Dies sind Arten, die in ihrem Bestand 

gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist. Hierunter fallen 

alle ausschließlich national streng und besonders geschützten Arten, denen z. T. in Baden-Württemberg durch 
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das Zielartenkonzept ein zusätzliches planerisches Gewicht zugemessen wurde. Diese Artengruppen werden 

im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG berücksichtigt. Auf diese Vorgehensweise verweist die 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW).  

 

3. UNTERSUCHUNGGEBIET 

 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Wirkraum, innerhalb dessen die Fauna durch die vorhabenbedingten 

Wirkfaktoren  beeinträchtigt werden könnte und in dessen Zentrum das Plangebiet liegt (Abb. 1).  

 

 
Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets mit Wirkraum (schwarz umrandet) und innerem Plangebiet (farbig 
unterlegt), Bildquelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 
 

Das Plangebiet wird im Osten von der Panoramastraße und im Westen von der Lerchenstraße begrenzt, zu 

der hin das Gelände über eine steile Böschung hin abfällt. Nördlich erstreckt sich vor der noch weiter nördlich 

liegenden Wohnbebauung auf Flst.-Nr. 1454 und 1455 Grünland, das durch größere Bäume und Strauchgrup-

pen gegliedert ist. Vergleichbar ist die Situation südlich des Plangebiets auf Flst.-Nr. 370/2, auf dem sich eben-

falls ein großes Wohngebäude bei der Panoramastraße befindet. Der östliche Teil des Plangebiets wird von 

extensiv gepflegtem Grünland eingenommen, auf dem sich einige jüngere, höhlenlose Apfelbäume und ein 

Kirschbaum mit einer breit ausladenden, markanten Krone befinden. An einem der jungen Apfelbäume wurde 

ein Nistkasten für Höhlenbrüter platziert, der eine belebende Struktur darstellt. Im Süden dieses Flurstücks 
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steht weiterhin ein großer Walnussbaum, der aus zwei Hauptstämmen aufgebaut ist und durch die stark ge-

fährdete Vierpunktameise (Dolichoderus quadripunctatus) besiedelt ist. Der westlich angrenzende Wirkraum 

liegt tiefer und ist schmal zugeschnitten und wird teilweise als Stellplatz für landwirtschaftliche Maschinen und 

als Materiallager genutzt. Der zentrale Teil der Fläche ist geschottert und weist nutzungsbedingt einen stark 

verdichteten Boden auf. An der Peripherie  wechseln sich kleinteilig Grünland und Ruderalvegetation ab, stel-

lenweise sind Baumaterialien (Natursteine, Betonsteine) gelagert. Das Grünland enthält nur stellenweise einen 

nennenswerten Kräuteranteil (Rotklee, Scharfer Hahnenfuß, Zaunwicke, Löwenzahn). Überwiegend ist das 

Grünland entsprechend der guten Nährstoffversorgung des Standorts als frische Fettwiese ausgebildet, in der 

starkwüchsige Obergräser die Wiesenkräuter hinsichtlich ihres Deckungsgrads von ca. 95% deutlich dominie-

ren. Die Ruderalvegetation enthält keine Stauden, die Larven von planungsrelevanten Schmetterlingen als 

Nahrung dienen könnten. Abgesehen von den gelagerten Materialien befinden sich im gesamten Plangebiet 

keine Strukturen am Boden, die Reptilien als Versteck oder trockeneres Winterquartier dienen könnten. Ver-

lassene Wühlmausgänge im Grünland, die potenzielle Verstecke und Rückzugsorte bei ungünstiger Witterung 

für die Zauneidechse darstellen, sind nicht vorhanden. Die nachfolgenden Abbildungen vermitteln Eindrücke 

der örtlichen Situation. 

 

 
Abb. 2: Südöstliches Plangebiet von der Panora-
mastraße aus betrachtet. 
 

 
Abb. 3: Zufahrt zu Gebäude auf Flst.-Nr. 371/1 mit 
Trockenmauer. 

 
Abb. 4: Nordöstliches Plangebiet von der Panora-
mastraße aus im Mai. 

 
Abb. 5: Nordöstliches Plangebiet von der Panora-
mastraße aus im August. 
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Abb. 6: Plangebiet auf Flst.-Nr. 371/1 mit nördlich 
gelegenem Wirkraum (Hintergrund). 
 

 
Abb. 7: Plangebiet auf Flst.-Nr. 371/1 mit südlich  
gelegenem Gebüsch. 
 
 

 
Abb. 8: Weit ausladender Kirschbaum ohne Höhlen 
im zentralen Plangebiet. 
 
 

 
Abb. 9: Apfelbäume, Walnussbaum und Gebüsch 
auf Flst.-Nr. 371/1. 
 
 

 
Abb. 10: Gebäude auf Flst.-Nr. 371/1 mit Apfel-
bäumen, Walnussbaum und Gebüsch.  
 

 
Abb. 11: Die stark gefährdete Vierpunktameise lebt 
im Walnussbaum im südlichen Plangebiet. 
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Abb. 12: Böschung westlich Flst.-Nr. 371/1 mit fri-
scher Vegetation im Mai.  
 
 

 
Abb. 13: Böschung westlich Flst.-Nr. 371/1 mit ver-
dorrter Vegetation im August. 
 
 

 
Abb. 14: Natursteinlager im westlichen Plangebiet 
mit spärlicher Vegetation. 

 
Abb. 15: Westlichen Plangebiet mit geschotterter 
Zufahrt, karger Vegetation und Natursteinlagern. 
 

 

 

 

4.  VORHABENBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

 

Die durch ein Vorhaben zu erwartenden Wirkungen verweisen auf die mögliche Betroffenheit von Arten. Im 

Fall der Umsetzung des Planungsvorhabens zeichnen sich im zeitlichen Wechsel Wirkfaktoren ab, welche 

europarechtlich geschützte Tierarten (Vogelarten, Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie) beeinträchtigen 

könnten. Dabei kann unabhängig vom hier behandelten Vorhaben zwischen zeitlich befristeten, reversiblen 

Beeinträchtigungen und fortwährenden Beeinträchtigungen differenziert werden: 
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Baubedingte Wirkfaktoren Tierökologischer Wirkmechanismus Potentiell betroffen 

Rodung von Gehölzen im 

Baufeld 

 

 

Erdmodellierungsarbeiten im 

Baufeld 

 

 

 

Lärmeinträge durch Bautä-

tigkeit 

 

Einträge von Staub  

Tötung fluchtunfähiger Arten in Fortpflan-

zungs-, Entwicklungs- oder Ruhestätten  

(v.a. Winterquartiere) 

 

Tötung fluchtunfähiger Arten in Fortpflan-

zungs-, Entwicklungs- oder Ruhestätten, Un-

terbindung von Rückzug (Winterquartier)  in 

lockerer Erde, Zerstörung von Wirtspflanzen 

 

qualitative Abwertung von Habitaten können 

zu Meide- bzw. Ausweichverhalten führen 

 

durch Erdmodellierung entstehen Stäube, die 

sich auf der nahen Vegetation (Grünland, Laub 

von Gehölzen) ablagern können 

 

 Vögel 

 Fledermäuse 

 Reptilien 

 

 Reptilien 

 Schmetterlinge  

 

 

 

 Vögel 

 

 

 Vögel 

 Reptilien 

 Schmetterlinge 

 

Anlagebedingter Wirkfak-
tor 

Tierökologischer Wirkmechanismus Potentiell betroffen 

Nutzungsänderung bisher 

nicht überformter Vegeta-

tionsfläche 

Verlust von Fortpflanzungsstätten bzw. Ent-

wicklungshabitaten, Nahrungshabitaten und 

Winterquartieren 

  

 

 Vögel 

 Fledermäuse 

 Reptilien 

 Schmetterlinge 

 

Betriebsbedingter Wirk-
faktor 

Tierökologischer Wirkmechanismus Potentiell betroffen 

Einträge von Geräuschen in 

Umgebung 

Störungen bedingen die qualitative Abwertung 

von Fortpflanzungs- und Nahrungshabitaten 

und können zu Ausweichverhalten führen 

  

 Vögel 

 

 
 

5.  METHODIK DER SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG (SAP) 

 

5.1.  RELEVANZPRÜFUNG 

 

Hierbei wurde geprüft, welche „Arten der FFH-Richtlinie mit Vorkommen in Baden-Württemberg“ (nach LUBW) 

vom Vorhaben betroffen sein könnten. Durch eine sogenannte Abschichtung, einem schrittweise vollzogenen 

Ausschlussverfahren anhand bestimmter Parameter (z.B. Verbreitung, Habitatansprüche) wurden Arten als 

nicht relevant (da nicht vom Vorhaben betroffenen) identifiziert, um sie im weiteren Verfahren nicht mehr zu 

berücksichtigen. Für diese Relevanzprüfung wurde die Datenbank der LUBW bezüglich den dort angeführten 

„Arten der FFH-Richtlinie mit Vorkommen in Baden-Württemberg“ ausgewertet. Dabei wurde anhand ihrer 

Artensteckbriefe geprüft, für welche dieser Arten Vorkommen im Wirkraum des Vorhabens ausgeschlossen 

werden können (Ausschlusskriterium: Verbreitung) bzw. welche Arten möglicherweise im Wirkraum vorkom-

men und somit Gegenstand konkreter Untersuchungen sein müssen. Weiterhin wurden aus einer Habitatpo-

tentialanalyse Rückschlüsse auf mögliche Vorkommen von Arten gezogen, wobei abgeschätzt wurde, ob die 

vorhandenen Habitatstrukturen Vertretern der genannten Artengruppen als Lebensraum dienen könnten oder 

nicht (Ausschlusskriterium: Habitatanspruch). 
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Die in der Relevanzprüfung stufenweise ausgeschlossenen (abgeschichteten) Arten nach Anhang II und IV der 

FFH-Richtlinie und die jeweils zutreffenden Ausschlusskriterien sind in Tabelle A1 (Anhang) dargestellt. 

 

 

 

 

Abb. 16: Prüfverfahren für Vogelarten nach VS-RL und Arten nach Anhang IV der FFH-RL 

 

5.2.  BESTANDSERFASSUNG 

 

Durch die Relevanzprüfung wurden für mehrere streng geschützte Arten und Artengruppen Vorkommen nicht 

ausgeschlossen. Ebenso ist für sie eine Empfindlichkeit gegenüber der durch das Vorhaben bedingten Wirk-
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faktoren, die dadurch Beeinträchtigungen darstellen, erkennbar. Dadurch wurden für sie eine Bestandserfas-

sung im Untersuchungsgebiet und die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände erforderlich.  

Somit waren folgende Artengruppen bzw. Arten Ziel der SAP: Vögel sowie europarechtlich geschützte Vertre-

ter von Reptilien und Schmetterlingen.  

 

 

 

Abb. 17: Berücksichtigung national geschützter Arten nach der Eingriffsregelung 
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5.3.  KONFLIKTERMITTLUNG 

 

Für europäische Vogelarten und für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten gilt der Verfahrensab-

lauf von Abbildung 16. Die betroffenen Arten werden üblicherweise einzeln behandelt. Erfüllen mehrere Arten 

jedoch ähnliche ökologische Ansprüche, so werden diese zu sogenannten Gilden zusammengefasst und im 

Weiteren als Gruppe artenschutzrechtlich überprüft. Alle weiteren Arten werden im Rahmen der Eingriffsrege-

lung berücksichtigt (Abbildung 17). 

 

5.4.  AUSNAHMEPRÜFUNG 

 

Sollte sich bei der Prüfung von Verbotstatbeständen ergeben, dass eine der Arten vom Vorhaben betroffen ist, 

so wird untersucht, ob Voraussetzungen gegeben sind, welche die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung i. S. 

v. § 45 Abs. 7 BNatSchG ermöglichen würden. 

 

6.  PLANUNGSRELEVANTE ARTENGRUPPEN   

 

6.1. VÖGEL 

 

6.1.1. Erfassungsmethodik 

 

Die Erfassung der vorhandenen Vogelarten erfolgte anhand von sechs Begehungen in den Vormittagsstunden 

im Abstand von mehreren Tagen zwischen März und Juni, bei denen in Anlehnung an das Verfahren der Re-

vierkartierung nach Südbeck et al. (2005) auf die Aktivitäten der Vögel geachtet wurde. Als Indiz für ein mögli-

ches Brutrevier wurde Reviergesang eingestuft, und der Transport von Nistmaterial und Futter sowie Warnrufe 

wurden als starker Bruthinweis gewertet. Dadurch wird eine relativ genaue Aussage über die Lage von Revie-

ren und Siedlungsdichten erreicht. Die Witterung war bei allen Terminen für eine Erfassung von Vögeln güns-

tig, eine hohe Aktivität der Individuen war dadurch gewährleistet:   

 

 

Datum Uhrzeit Himmel Niederschlag Wind Temperatur 

17.03.2022 0900 Uhr wechselnd bewölkt nein windstill 090 C 

19.04.2022 0930 Uhr wolkenlos sonnig nein leichter Wind  160 C 

28.04.2022 1030 Uhr schwach bewölkt nein leichter Wind  170 C 

13.05.2022 0930 Uhr wolkenlos sonnig nein leichter Wind  210 C 

28.05.2022 0945 Uhr wechselnd bewölkt nein leichter Wind  170 C 

09.06.2022 1000 Uhr wechselnd bewölkt nein  leichter Wind  180 C 

 

 

Beim leisen und gleichmäßig langsamen Begehen wurden alle angetroffenen Vögel lagegenau in Tageskarten 

(Luftbild) eingetragen, die die korrespondierenden Positionen der bruthinweisenden Artnachweise umfassen. 

Nach Abschluss der Geländearbeit wurden die Tageskarten ausgewertet und sogenannte Papierreviere defi-

niert. Ein Revier einer Vogelart wurde dann anerkannt, wenn wenigstens 3 Beobachtungen an 4 aufeinander 

folgenden Terminen am gleichen Platz vorlagen und dabei zumindest einmal, möglichst aber zweimal deutlich 
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revieranzeigende Verhaltensweisen (wiederholter zielstrebiger An- und Abflug von Brutplatz, Transport von 

Nistmaterial, Futtereintrag, Jungvögel) festgestellt wurden.  

Die so festgelegten Papierreviere sind künstliche Gebilde, die nicht mit den in der Natur besetzten und vertei-

digten Revieren v. a. hinsichtlich ihrer Größe übereinstimmen müssen. In den meisten Fällen dürften die fest-

gelegten Papierreviere allerdings mit der Zahl der tatsächlich besetzten Reviere übereinstimmen. Die Summe 

aller Papierreviere wird mit dem Brutbestand einer Fläche gleichgesetzt.  

 

6.1.2. Nachweise 

 

Insgesamt wurden 8 Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (vgl. Tab. 1, S. 15), die mit 8 Brut-

paaren vertreten waren. Die ungefähre Lage der Brutrevierzentren (Nester oder räumlich gemittelt aus Sing-

warten sind in Abb. 18 dargestellt. Alle Arten sind allgemein häufig und in den verschiedensten Lebensräumen 

regelmäßig vertreten.  

 

 

 
 
Abb. 18: Lage der Brutrevierzentren im Untersuchungsgebiet (schwarz umrandet) mit innerem Plangebiet (far-
big unterlegt), Bildquelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg, www.lgl-bw. Az.: 2851.9-1/19 
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Weitere 11 Arten suchten das Untersuchungsgebiet als Nahrungsgäste auf oder wurden nur einmalig beim 

Überflug beobachtet (vgl. Tab. 2). 

 

Tabelle 2 Nichtbrutvogelarten im Untersuchungsgebiet 

Euring-
code 

Vogelart DDA- 
Kürzel 

Nahrungs- 
gast 

Überflug/ 
Durchzug 

Einstufung RL BNatSchG 

D BW 

15670 Aaskrähe  
(Corvus corone) 

Ak - + - - § 

08760 Buntspecht 
(Dendrocopus major) 

Bs - + - - § 

15910 Haussperling 
(Passer domesticus) 

H + - V V § 

02870 Mäusebussard  
(Buteo buteo) 

Mb - + - - §§ 

10010 Mehlschwalbe  
(Delichon urbicum) 

M - + 3 V § 

06700 Ringeltaube  
(Columba palumbus) 

Rt - + - - § 

02390 Rotmilan 
(Milvus milvus) 

Rm - + - - § 

03040 Turmfalke 
(Falco tinnuculus) 

Tf - + - - § 

15820 Star 
(Sturnus major) 

S + - - - § 

16530 Stieglitz  
(Carduelis carduelis) 

Sti + - - - § 

13110 Zilpzalp  
(Phylloscopus collybita) 

Zi + - - - § 

 

  Rote Liste:   D: Deutschland    BW: Baden-Württemberg    3: gefährdet    V: Vorwarnliste 
  BNatSchG:  § = besonders geschützt    §§ = streng geschützt 
 

 

Tabelle 1: Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet 

Euring-
code 

Brutvogelart DDA- 
Kürzel 

Brut- 
reviere 

Einstufung RL BNatSchG 

D BW  

11870 Amsel  
(Turdus merula) 

A 1 - - § 

14620 Blaumeise  
(Parus caeruleus) 

Bm 1 - - § 

16360 Buchfink  
(Fringilla coelebs) 

B 1 - - § 

16400 Girlitz  
(Serinus serinus) 

Gi 1 - - § 

16490 Grünfink 
(Carduelis chloris) 

Gf 1 - - § 

11210 Hausrotschwanz  
(Phoenicurus ochruros) 

Hr 1 - - § 

14640 Kohlmeise  
(Parus major) 

K 1 - - § 

12770 Mönchsgrasmücke  
(Sylvia atricapilla) 

Mg 1 - - § 

 

  Rote Liste:   D: Deutschland     BW: Baden-Württemberg  
  BNatSchG:  § = besonders geschützt       

 



 

 

Dipl.-Biol. Dieter Veile 
Amselweg 10 
74182 Obersulm 
 

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
Bebauungsplan „Mühlweinberge – IV. Teil“ 
Gemeinde Eberstadt, Landkreis Heilbronn                                                                                          März 2023 

 

 16 

6.1.3. Konfliktermittlungen 

 

Für die Konfliktermittlung werden die Arten zu Gilden zusammengefasst und als Bewertungseinheit behandelt, 

wobei nur die im Untersuchungsgebiet brütenden Arten berücksichtigt werden. Unter einer Gilde wird eine 

Gruppe von Arten verstanden, welche ungeachtet ihres Verwandtschaftsgrades auf ähnliche Weise vergleich-

bare Ressourcen nutzt. Für Vogelarten ist es zweckmäßig, für die Bildung von Gilden den Aspekt „Nist-

platztyp“ heranzuziehen.  

 

 
Betroffenheit nichtgefährdeter höhlenbrütender Vogelarten:  
 

Blaumeise (Parus caeruleus), Kohlmeise (Parus major) 

 
                                                                           Ökologische Gilde europäischer Vogelarten nach VRL 

 
1 Grundinformationen 
  
Erhaltungszustand auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region: günstig 
 
Die Arten sind in vielen Habitattypen mit ausreichenden Gehölzvorkommen allgemein regelmäßig und 
häufig vertreten (Wälder, Feldgehölze, Parkanlagen, z. T. Hausgärten). Für keine der Arten sind in der 
landesweiten Bestandsentwicklung rückläufige Tendenzen zu verzeichnen. 
 
Lokale Populationen:  
 
Im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebiets befinden sich Streuobstwiesen mit Altbäumen, die über 
Höhlen verfügen, sowie ein mit Gehölzen durchgrünter Siedlungsbereich. Somit ist für höhlenbrütende 
Vogelarten ein gutes Nistplatzangebot vorhanden. Obwohl keine Revierbestandszahlen existieren, 
muss aufgrund der günstigen Strukturen gefolgert werden, dass sich die Populationen der Arten all-
gemein auf das gesamte weitere Umfeld erstrecken. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird demnach bewertet mit: günstig 
 

 
2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Durch die Überformung des Plangebiets wird ein Brutplatz der Blaumeise beseitigt, der sich in einem 

Nistkasten befindet, der an einem Pfahl angebracht wurde. Damit wird ein Verbotstatbestande gegen § 

44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG erfüllt.  

 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: Umhängen des Nistkastens im Winterhalbjahr 2022/23 in ein Gehölz der näheren 
Umgebung (z.B. Grundstücksrand). 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 

 
2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Die temporären baubedingten Beeinträchtigungen im Umfeld des Plangebiets werden nicht zur weit-
räumigen Abwanderung brutwilliger Individuen führen, da sich die Habitatqualität im Umfeld des Plan-
gebiets nicht nachhaltig verschlechtert. Eine erhebliche Störung dieser Arten, die den Erhaltungszu-
stand der weitläufig im Umfeld verbreiteten Populationen verschlechtert, erfolgt durch das Vorhaben 
nicht. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen, die eine erhebliche Störung dieser Artengruppe darstellen, 
treten nicht ein. Es erfolgt kein Verstoß gegen § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
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Betroffenheit nichtgefährdeter höhlenbrütender Vogelarten:  
 

Blaumeise (Parus caeruleus), Kohlmeise (Parus major) 

 
                                                                           Ökologische Gilde europäischer Vogelarten nach VRL 

 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 

 
2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Durch die Beseitigung des durch die Blaumeise als Brutplatz genutzten Nistkastens während der Brut-
periode könnten fluchtunfähigen Individuen (Eier, fluchtunfähige Jungvögel) dieser Art getötet werden. 
Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG könnten damit erfüllt werden. 
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: Für Rodungen im Plangebiet ist die Maßgabe nach § 39 
BNatSchG Abs. 5 (kein Eingriff in Gehölze vom 01.03.-30.09.) einzuhalten. Tierverluste werden 
dadurch vermieden. 
 
 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Tötungsverbot: nicht erfüllt 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Betroffenheit ungefährdeter astbrütender Vogelarten (Nester im Geäst oder an Stämmen):  
 
Amsel (Turdus merula), Buchfink (Fringilla coelebs), Girlitz (Serinus serinus), Grünfink (Carduelis chlo-
ris), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) 
 
 
                                                                             Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

 
1 Grundinformationen 
  
Erhaltungszustand auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region: günstig 
 
Alle Arten sind in Habitattypen mit ausreichenden Gehölzvorkommen häufig vertreten (Wälder, Feld-
gehölze, Hecken, Einzelbäume, Parkanlagen, Hausgärten) und allgemein verbreitet. Für keine der Ar-
ten sind in der landesweiten Bestandsentwicklung rückläufige Tendenzen zu verzeichnen.  
 
Lokale Populationen:  
 
Im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebiets befinden sich ein weitläufiges Waldgebiet, Streuobst-
wiesen mit Altbäumen sowie ein mit Gehölzen durchgrünter Siedlungsbereich. Somit ist für frei astbrü-
tende Vogelarten ein gutes Nistplatzangebot vorhanden. Obwohl keine Revierbestandszahlen existie-
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Betroffenheit ungefährdeter astbrütender Vogelarten (Nester im Geäst oder an Stämmen):  
 
Amsel (Turdus merula), Buchfink (Fringilla coelebs), Girlitz (Serinus serinus), Grünfink (Carduelis chlo-
ris), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) 
 
 
                                                                             Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

ren, muss aufgrund der günstigen Strukturen gefolgert werden, dass sich die Populationen der Arten 
allgemein auf das gesamte weitere Umfeld erstrecken. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird demnach bewertet mit: günstig 
 

 
2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Da die Arten ihre Nester alljährlich neu und an anderer Stelle als im Vorjahr anlegen, ist für sie bezüg-
lich des Vorhabens § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht einschlägig. 
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 

 
2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Die temporären baubedingten Beeinträchtigungen können im Umfeld der geplanten Baumaßnahmen 
zum zeitweiligen Ausweichen brutwilliger Individuen in störungsärmere Bereiche führen. Eine erhebli-
che und nachhaltige Störung dieser Arten, die den günstigen Erhaltungszustand der weitläufig im Um-
feld verbreiteten Populationen verschlechtern würde, erfolgt dabei nicht, da im weiten Umfeld zum 
Nestbau geeignete Strukturen bestehen.   
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 

 
2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
In den Gehölzen des Plangebiets befand sich ein Nistplatz des Girlitz. Vorhabenbedingte Tierverluste 
(Eier, fluchtunfähige Jungvögel) sind im Falle von Gehölzrodungen daher nicht auszuschließen. 
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: Für Rodungen im Plangebiet ist die Maßgabe nach § 39 
BNatSchG Abs. 5 (kein Eingriff in Gehölze vom 01.03.-30.09.) einzuhalten. Tierverluste werden 
dadurch vermieden. 
 
 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Tötungsverbot: nicht erfüllt 
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Betroffenheit von ungefährdeter Vogelarten mit Nistplatz in und an Gebäuden: 
 
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) 
 
 
                                                                                                 Gilde europäischer Vogelarten nach VRL 

 
1 Grundinformationen 
 
Erhaltungszustand auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region: günstig 
 
Begründung: Der Hausrotschwanz ist in Wohnsiedlungen und Gewerbegebieten allgemein regelmäßig 
und teilweise häufig vertreten, da er in und an Gebäuden (Dachnischen, Spalten, überdachte Balken, 
Verkleidungen) günstige Nistgelegenheiten vorfindet.  
 
Lokale Populationen:  
Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird demnach bewertet mit: günstig 
 

 
2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Der Brutplatz des Hausrotschwanzes befindet sich außerhalb des Eingriffsbereichs und ist vom Vor-
haben nicht betroffen. Verbotstatbestände gegen § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG werden folglich nicht 
erfüllt.  
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 

 
2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Die temporären baubedingten Beeinträchtigungen im Plangebiet führen in dessen Umfeld nicht zum 
Ausweichen brutwilliger Individuen in ruhigere Bereiche, da die Art relativ störungsunempfindlich und 
kulturfolgend ist. Durch die vorhabenbedingten Arbeiten wird die Arten nicht erheblich gestört.  
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 

 
2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Der Brutplatz des Hausrotschwanzes liegt außerhalb des Plangebiets und wird durch das Vorhaben 
nicht beeinträchtigt. Tötungen von Individuen sind daher nicht möglich, Verbotstatbestände gegen § 44 
Abs.1 Nr. 1 BNatSchG können durch das Vorhaben nicht erfüllt werden. 
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
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6.2. REPTILIEN 

 

6.2.1 Erfassungsmethodik 

 

Aufgrund der Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet konnten Vorkommen der Mauereidechse (Podarcis 

muralis) und der Zauneidechse (Lacerta agilis) nicht ausgeschlossen werden. Methodisch sind Eidechsenarten 

am besten durch Sichtungsgänge zu erfassen. Hierzu wurden bei warmer und trockener Witterung 6 Gelände-

gänge durchgeführt, bei denen mögliche Aufwärmplätze (kleinere vegetationsfreie Bodenstellen, sonnenexpo-

niert gelagerte Materialien am Boden, Eingangsbereiche verlassener Wühlmausgänge u.a.) auf die Anwesen-

heit von Individuen hin kontrolliert wurden. Die vorherrschenden Witterungsbedingungen waren günstig und 

gewährleisteten die Aktivität von Reptilien: 

 

Datum Uhrzeit Himmel Niederschlag Wind Temperatur 

13.05.2022 0930 Uhr wolkenlos sonnig nein leichter Wind  210 C 

28.05.2022 0945 Uhr wechselnd bewölkt nein leichter Wind  170 C 

09.06.2022 1000 Uhr wechselnd bewölkt nein  leichter Wind  180 C 

28.06.2022 0815 Uhr wechselnd bewölkt nein  leichter Wind  230 C 

14.07.2022 0900 Uhr wolkenlos sonnig nein leichter Wind  250 C 

31.08.2022 0930 Uhr wolkenlos sonnig nein leichter Wind  230 C 

 

Auf den Einsatz von Reptilienplatten wurde verzichtet, da die vom Vorhaben betroffenen Biotope für die 

Schlingnatter ungeeignet waren. Außerdem hat sich, wie zahlreiche Publikationen zur Methodik der Reptili-

enerfassung mitteilen, das Auslegen von derartigen künstlichen Versteckplätzen zum Nachweis von Eidech-

senarten nicht bewährt. So teilt BLANKE (1999) z.B. mit: „Die Zauneidechse lässt sich von den einheimischen 

Reptilien mit KV (künstliche Verstecken, Reptilienplatten) am schlechtesten nachweisen, so dass deren Ein-

satz nicht lohnenswert erscheint, wenn nur diese Art untersucht werden soll (BLANKE 1999). Aufgrund ihrer 

oft hohen Dichte und ihrer heliotaktischen Lebensweise ist die Sichtbeobachtung, bei der man bei geeigneter 

Witterung ruhig und langsam potenzielle Lebensräume abschreitet und nach frei im Gelände befindlichen Tie-

ren sucht, nach wie vor die Methode der Wahl.“  

 

6.2.2 Nachweise 

 

Bei keiner der 6 Begehungen konnte ein Individuum einer Eidechsen- oder anderen Reptilienart vorgefunden 

werden.  

 

6.2.3 Konfliktermittlung 

 

Durch das Vorhaben werden im Hinblick auf Reptilienarten keine Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 

BNatSchG erfüllt.  
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6.3.  SCHMETTERLINGE 

 

6.3.1. Erfassungsmethodik 

 

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen und deren Lage im Raum konnten Vorkommen vom Nachtker-

zenschwärmer (Proserpinus proserpina) nicht generell ausgeschlossen werden. Daher wurde an fünf Termi-

nen nach Individuen dieser Arten gesucht: 

 

Datum Uhrzeit Himmel Niederschlag Wind Temperatur 

13.05.2022 0930 Uhr wolkenlos sonnig nein leichter Wind  210 C 

28.05.2022 0945 Uhr wechselnd bewölkt nein leichter Wind  170 C 

09.06.2022 1000 Uhr wechselnd bewölkt nein  leichter Wind  180 C 

28.06.2022 0815 Uhr wechselnd bewölkt nein  leichter Wind  230 C 

14.07.2022 0900 Uhr wolkenlos sonnig nein leichter Wind  250 C 

 

Die Untersuchung möglicher Vorkommen dieses Schwärmers erfolgte indirekt durch die Suche nach den Nah-

rungspflanzen der auffallend gezeichneten Raupen. Besonders bevorzugt werden das Zottige Weidenröschen 

(Epilobium hirsutum) und das Kleinblütige Weidenröschen (Epilobium parviflorum), andere Epilobium-Arten 

oder die Nachtkerze (Oenothera biennis) werden nur selten zur Eiablage gewählt. Wären geeignete Wirts-

pflanzen gefunden worden, so wäre gezielt nach den Raupen der Art gesucht worden, wobei Funde von Fraß-

spuren und Kotballen entscheidende Hinweise liefern. 

Mögliche Lichtfänge wären wenig erfolgversprechend gewesen, da der Falter in Anbetracht seines großen 

Aktionsraums nur sporadisch präsent ist und Lichtquellen erfahrungsgemäß nur selten angeflogen werden. 

 

6.3.2. Nachgewiesene Arten 

 

Bei keiner der Begehungen wurde ein Individuum der Art vorgefunden. Weder Eier, Raupen noch Adulttiere 

wurden im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 

 

6.3.3. Konfliktermittlung 

 

Durch das Vorhaben werden bezüglich europarechtlich und streng geschützter Schmetterlingsarten keine 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

 

7.   GUTACHTERLICHES FAZIT  

 

Zur Bebauungsplan „Mühlweinberge, IV. Teil“ der Gemeinde Eberstadt wurde eine spezielle artenschutzrecht-

liche Prüfung erstellt. Dazu wurden die Vorkommen von Vögeln sowie europarechtlich geschützte Reptilien 

und Schmetterlingen (Nachtkerzenschwärmer) untersucht, erfasst und bezüglich der zu erwartenden Eingriffe 

artenschutzrechtlich bewertet. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Bewertung können wie folgt zusam-

mengefasst werden: 
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Vögel: 

Insgesamt wurden an 6 Begehungen im Untersuchungsgebiet 8 Brutvogelarten nachgewiesen, die mit 8 Brut-

paaren vertreten waren. Alle Arten sind allgemein verbreitet, überwiegend auch in innerörtlichen Gärten und 

Gehölzgruppen anzutreffen und relativ wenig störungsempfindlich. Zur Kompensation des Verlustes einer 

Fortpflanzungsstätte der Blaumeise müssen im Umfeld des Plangebiets (Gehölzrand) 5 Nistkästen für Höhlen-

brüter (Lochdurchmesser 28 mm) platziert werden. Zur Vermeidung von Tötungen von Vögeln (Eier, Nestlinge) 

ist die Maßgabe nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG einzuhalten, nach der vom 01.03.-30.09. keine Gehölze 

gerodet werden sollen. 

 

Europarechtlich geschützte Reptilien und Schmetterlinge: 

Bei den Begehungen wurden keine Vertreter dieser Arten/Artengruppen angetroffen. Bezüglich ihnen werden 

durch das Vorhaben keine artenschutzrechtlichen verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
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ANHANG 1 

 

Tabelle A1: 
(Teil 1) 

Auflistung der Arten nach Anhang II, IV und V der FFH-Richtlinie, deren Vorkom-
men im Untersuchungsgebiet stufenweise ausgeschlossen wurde (Abschichtung) 
und die jeweiligen Ausschlusskriterien 

 

Artengruppe oder Art FFH-RL 
Anhang 

Ausschlusskriterium 
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SÄUGETIERE         
Baummarder (Martes martes)   V   +   
Biber (Castor fiber) II IV  + +    
Feldhamster (Cricetus cricetus)  IV  + +    
Gämse (Rupicapra rupicapra)   V + +    
Haselmaus (Muscardinus avellanarius)  IV  + +    
Iltis (Mustela putorius)   V  +    
Luchs (Lynx lynx) II IV  +     
Otter (Lutra lutra) II IV  + +    
Schneehase (Lepus timidus)   V + +    
Wildkatze (Felis silvestris)  IV  +     
Wolf (Canis lupus) II IV  +     
FISCHE         
Alle Arten     +    
REPTILIEN         
Äskulapnatter (Zamenis longissimus)  IV  + + +   
Schlingnatter (Coronella austriaca)  IV   + +   
Sumpfschildkröte  (Emys orbicularis)  II IV  + + +   
Westliche Smaragdeidechse (Lacerta 
bilineata)  

 IV  + + +   

AMPHIBIEN         
Alpensalamander (Salamandra atra)   IV   + +    
Europ. Laubfrosch (Hyla arborea)    IV    +    
Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans)    IV   + +    
Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae)   IV   + +    
Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)   IV   + +    
Kreuzkröte (Bufo calamita)   IV   + +    
Moorfrosch (Rana arvalis)    IV   + +    
Nördl. Kammmolch (Triturus cristatus) II IV    +    
Seefrosch (Rana ridibunda)     V  +    
Springfrosch (Rana dalmatina)   IV   + +    
Teichfrosch (Rana esculenta)     V  +    
Wechselkröte (Bufo viridis)   IV   + +    
SCHMETTERLINGE         
Apollofalter (Parnassius apollo)   IV   + +  +  
Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena 
helle) 

II IV   + +  +  

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-
Bläuling (Maculinea nausithous) 

II IV    +  +  

Eschen-Scheckenfalter (Hypodryas 
maturna) 

II IV    +    

 
 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51735/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51735/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51745/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51745/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51755/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51755/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51750/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51750/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51750/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51513/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51513/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51493/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51493/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/35021/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/35021/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51795/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51795/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51265/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51265/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51211/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51211/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51270/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51270/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51787/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51787/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51518/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51518/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51498/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51498/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51503/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51503/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51255/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/51255/
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Tabelle A1: 
(Teil 2) 

Auflistung der Arten nach Anhang II, IV und V der FFH-Richtlinie, deren Vorkom-
men im Untersuchungsgebiet stufenweise ausgeschlossen wurde (Abschichtung) 
und die jeweiligen Ausschlusskriterien 

 

Artengruppe oder Art FFH-RL 
Anhang 

Ausschlusskriterium 
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SCHMETTERLINGE         
Gelbringfalter (Lopinga achine)   IV   + +    
Goldener Scheckenfalter (Euphydryas 
aurinia) 

II      +  +  

Haarstrangeule (Gortyna borelii) II IV   + +  +  
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 
(Maculinea teleius) 

II IV    +  +  

Schwarzer Apollofalter (Parnassius 
mnemosyne) 

  IV   + +  +  

Schwarzfleckiger Ameisen-Bläuling 
(Maculinea arion) 

  IV  + +  +  

Wald-Wiesenvögelchen (C. hero)   IV   + +  +  
KÄFER         
Alpenbock (Rosalia alpina) * II IV   + +    
Breitrand (Dytiscus latissimus) II IV   + +    
Eremit (Osmoderma eremita) * II IV    +   + 
Heldbock (Cerambyx cerdo) II IV   + +   + 
Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) II IV   + +    
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer 
(Graphoderus bilineatus)  

II IV   + +    

Vierzähniger Mistkäfer (Bolbelasmus 
unicornis) 

II IV   + +    

LIBELLEN         
Alle Arten     +    
KREBSE         
Alle Arten     +    
SPINNENTIERE         
Stellas Pseudoskorpion (Anthreno-
chernes stellae) 

II     +     

RINGELWÜRMER         

Medizinischer Blutegel (Hirudo 
medicinalis) 

    V  +    

WEICHTIERE         
Bachmuschel (Unio crassus) II IV   + +    
Bauchige Windelschnecke (Vertigo 
moulinsiana) 

II     + +    

Flussperlmuschel (Margaritifera mar-
garitifera) 

II   V + +    

Schmale Windelschnecke (Vertigo 
angustior) 

II     + +    

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo 
geyeri) 

II     + +    

Weinbergschnecke (Helix pomatia)     V  +    
Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorti-
culus) 

II IV   + +    

 
 
 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/49715/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/49715/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/49671/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/49671/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/47735/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/47735/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/49676/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/49676/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/212585/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/212585/

